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Verantwortlicher Redacteun O. Opitz. �  Verlag und Expeditiom O. Opitz in Namslau

A. Amtlicher Theil.

No» 4121 Namslau, den 1. October 1882.
« Der Umstand, daß in den letzten Wochen wieder vermehrte Erkrankungen am Typhus, Scharlach 2c.

im Kreise vorgekommen sind, mahnt, besonders im Hinblick auf ungünstige Witterungs- und Nahrungs-
Verhältnisse, znr Vorsicht und zur sorgsamen Anwendung aller der Maßregeln, welche Wissenschaft und
Gesetz,  Cabinetsordre vom 8. August 1835! gebieten. Jch bin daher mit dem Königlichen Kreisphysikus,
Herrn Sanitätsrath Dr. Larisch in Verbindung getreten und bringe Folgendes zur Kenntniß und Nach-
achtung der Kreisbewohner.

1. Alle Familienhäuptey Haus- und Gastwirthe und MedicinaLPersonen sind verpflichtet, von
den in ihrer Familie, ihrem Hause, bezw. ihrer Praxis vorkommenden Erkrankungsfällen am Typhus oder
am gastrischmervösen Fieber, Pocken, Scharlach, Diphtheritis ungesäumt und spätestens innerhalb 24 Stun-
den der Polizei-Verwaltung Anzeige zu erstatten. ·

2. Wenn Kranke, namentlich mehrere in übersüllten Spaniern, wobei die Arbeiten, Kasernen- und
Gesindehäuser besonders zu berücksichtigen sind, vorkommen, so ist möglichst für anderweitige Unterbringung
 Heilanstalt! Sorge zu tragen.

Z. Ein Transport von Kranken nach anderen Privatwohnungen und nach anderen Ortschaften
ist ohne Genehmigung der Polizei-Verwaltung durchaus verboten.

4. Die Kranken sind nach Möglichkeit zu isoliren, d. h. in einer Stube von den übrigen Mit-
Bewohnern zu trennen. Die Pfleger dürfen sich ohne vorangegangene Desinfection nicht in andere Familien
begeben. Ö

5. Die inficirten Wohnungen sind mit Tafeln, aus welchen der Name der Krankheit zu ver-
merken ist, im Eliothfall mit Strohwischen zu bezeichnen.

6. Der behandelnde Arzt ist verbunden, mit darüber zu wachen, daß die sanitätspolizeilichen
Vorschriften genau befolgt werden. Die ärztlicherseits angeordneten Desinfections-Maßregeln sind zur Ver-
meidung sofortigen Zwanges pünktlich durchzuführen

7. Jn den Kraukenstuben ist die Luft durch Oeffnen des Ofens, durch Efsig-Råttchernng,
selbst durch Anfgicßen kleiner Qnantitäten von Carbolsäure auf einen erhitzten Gegenstand, sowie
durch Oeffnen der Fenster in anstoßenden Räumen zu verbessern. Auf dem Flur ist eine beständige schwache
Chlor-Atmosphäre zu erhalten, zu welchem Zweck jeden Morgen ein gehänfter Eßlöffel Chlorkalk
aus einem irdenen Gefäß mit drei Eszlössel voll heißen Wassers übergossen und ab und zu mit
einem Hölzklsen Inngerührt wird; Abends wird nochmals heißes Wasser daraus gegeben.

Während der ganzen Dauer der Krankheit, also täglich, ist in die Geschirre, welche Auswurfs-
stoffe �� Stuhlgang, Urin, Spucke �� aufnehmen sollen, etwas Desinfcctionspulver  �/2 Kilo kostet
6��8 Pfg! zu geben, der Auswurfsstoff selbst ist noch mit weiterem Desinfectionspulver zu beftreuen
und sofort in die Senkgrube zu entfernen.

Alle beim Kranken gebrauchte Wäsche, Flecken, Pflaster sind sogleich, insofern sie nicht lieber ver-
brannt werden, in Carbolwasser  l Theil reine weiße Carbolsäure mit 99�149 Theilen Wassers!
zu werfen; in Ermangelung desselben können jene Gegenstände in starkes kochcndes Langenwasser
gelegt und 24 Stunden darin gelassen werden. Zur Desinfection der Abtritte dient ebenfalls das
Desinfectionspulver oder starke Anwendung von Chlorkalk  �/2 Kilo 20 Pfg.!. Leichen sind in isolirte
Räume zu bringen und mit einer starken Chlor-Atmosphäre zu umgeben, � Loth Chlorkalk werden mit
4 Loth roher Salzsäure auf einem irdenen Gefäße unter umrühren mit einem Stecken vorsichtig übergossen.!
Die Beerdigung muß ohne die Schule vorgenommen werden und im Sterbelokal darf keine Versammlung
stattfinden. Nach der Genesung oder nach einem Sterbefall ist das Bettstroh und anderes Werthlose
zu verbrennen, die Bett- und Leib-Wäsche, wie schon angegeben, zu behandeln, und die ganze Stube bei



410

aufgehangenen Betten und bei geschlossenen Thüren und Fenstern durch 12 Stunden einer starken Chlor-
räucherung auszusetzen.  Für eine Stube von mittlerer Größe: 4 Loth Chlorkalk mit 8 Loth roher Salzsäure.!

8. Gegenstände,  namentlich Lumpen!, welche mit dem Kranken in Berührung gekommen, dür-
fen nicht eher in den Verkehr gelangen, oder von einem Orte zu einem anderen versendet werden, bis
deren unter polizeilicher Aufsicht zu bewirkende Desinfeetion erfolgt ist.

9. Kinder aus inficirteu Hiiusern dürfen die Schule nicht besuchen und find erst auf
Grund eines polizeilikhen Attestes zu derselben wieder zuzulafsem Bricht im Schulhaus selbst die
Krankheit aus, so ist sofort« dem KöUigL Landrath davon Anzeige zu machen. Jene aber zu schließen,
ist Niemand befugt, bevor nicht besondere Anordnung hierzu ergangen ist.

10. Für Pflege und ürztliche Behandlung ist bei Armen im Falle der Nothwendigkeit von dem
Orts-Armen-Verbande Sorge zu tragen.

11. Unter diesen Umständen sind össentliche Tanzbeliistigungen zu untersagem
12. Es würde ein Jrrthum sein, zu glauben, daß die Ausführung der angegebenen Bestim-

mungen dem guten Willen jedes Einzelnen überlassen sei; im Gegentheil, es fegt das Anfangs ange-
führte Gesetz für die Slkernakhlässigung derselben ausgiebige Strafen fest. Andererseits ist es
richtig, daß ein guter Erfolg nur erzielt werden kann, »wenn Jedermann behülflich ist, wenn Jedermann
bemüht ist, überall, auch in Höfen und auf den Gassen, die größte Reinlichkeit aufrecht zu erhalten und
durch Vermeidung vonstarken Grkältungem groben Diätfehlern und Excessen anderer Art die Widerstands-
fähigkeit des Körpers zu bewahren. Nur eine sorgfältige Beobachtung all des Gesagten, vermag die
Bacterien, jene mikroskopischen Geschöpfe, welche als die Träger der Ansteckung erkannt sind, zu vernichten,
nicht aber irgend eine einmalige Desinfection einer Senkgrube oder eine momentane Anwendung von Car-
bolsäure im Hause, womit häufig das eigene Gewissen oder die Sanitätspolizei zu beruhigen gesucht wird.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände veranlasse ich, Vorstehendesi innerhab ihrer Bezirke bekannt
zu machen resp. im nächsten Gentcindegebot zu verlefen und daß dies geschehen, mir bis zum 16. October
anzuzeigen

No« 413] Berlin, den 30. August 1882.
Wir sehen uns veranlaßt, auf das häufige Vorkommen von Mutterkorn in dem aus den Häfen

des schwarzen Meeres kommenden vorjährigen Roggen aufmerksam zu machen und die Nothwendigkeit einer
sehr sorgfältigen Reinigung desselben hinzuweisen, um den Gesundheits schädlichen Folgen, die sich an den
Consum des durch Vermahlen eines derartigen Roggens gewonnenen Mehls knüpfen, zeitig entgegen zu
wirken. Nur das Vermahlen eines mittels der neueren, allen Anforderungen entsprechenden Reinigungs-
maschinen vollkommen gereinigten Roggens vermag ein in gesundheitlicher Beziehung unbedenkliches Mehl
zu liefern, da indeß erfahrungsgemäß auch ein minderwerthiges, Mutterkorn enthaltendes Mehl noch Käufer
findet und durch Vermischen mit gutem Korn eine Waare liefert, welche den sofortigen Konsum verlangt,
wenn sie nicht durch längeres Aufbewahren eine graue Farbe und einen bitteren Geschmack annehmen
soll, so haben die Polizeibehörden über das etwaige Vorkommen eines derartigen Mehles im Handel zu wachen.

Jn Anbetracht, daß der Genuß eines mit Mutterkorn behafteten Mehles immer gesundheits-
fchädlich und um so gefährlicher ist, je länger er fortgesetzt wird, sind auf Grund des Reichsgesetzes vom
14. Mai 1879  R.-G.-Bl. No. 145! umfassende und sorgfältigst vorzunehmende polizeiliche Untersuchun-
gen der Mühlenprodukte, geboten, damit eintretenden Falls das darnach zulässige Strafverfahren eingelei-
tet werde.

Mit dem durch Mutterkorn verunreinigten Roggen hängt noch ein in veterinair polizeilichem Jn-
teresse wichtiger Umstand in sofern zusammen, als die bei der Reinigung eines derartigen Roggens ent-
stehenden Abfälle für das Vieh gefährlich werden können, wenn sie dem Futter zugesetzt werden. Der
erste, durch die Reinigungsmaschinen bewirkte Abgang stellt dann ein Gemisch dar, welches neben unschäd-
lichen Samen viel Mutterkorn und nicht selten auch die betäubend wirkenden Samen des Taumellolchs
enthält; ebenso wird im zweiten Abgange noch Mutterkorn angetroffen.

Werden diese Abgänge im geschrotenen Zustande der Kleie zugesetzt und mit verfüttert, so kön-
nen bedeutende Schädigungen des Viehstandes hierdurch veranlaßt werden. Die Viehbesitzer haben daher
auf die Gefahr, welche aus diese Weise dem Vieh droht, zu achten und alle Abgänge der genannten
Art als Zusatz, zum Viehfutter zu vermeiden.

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ganz ergebenst, hiernach das weiter Erforderliche gefälligst an
die unterstellten Behörden zu verfügen.

Der Minister für Handel und Gewerb« Der Minister des Innern.
C�. V.: gez. v. Möller. J. A.: v. Zastrow

Der Minister für Landwirthschfh Der Niinister der geistlichen Angelegenheiten.
Domainen und Fasten. J. V.: Lucanus

J. V.: Marcarch.
An den Königlichen Ober-Präsidenten Herrn von Seydewitz Hochwohlgeboren in Breslatk

Namslau, den 29. September 1882.
Vorstehenden Ministerial-Erlaß theile ich den Herren Amtsvorstehern, sowie den Polizei-Verwal-

tungen des Kreises zur Kenntnißnahme und Nachachtung ergebenst mit.

H.
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Die Gemeinde-Vorstände veranlasse ich, den Erlaß bei den Gemeinde-Versammlungen und auch
sonst in ortsüblicher Weise zur Kenntniß der Gemeindeninsassen zu bringen.

NO« 414] Breslau, den 8. October 1880.
Bekanntmaehung

Die Hinterlegungs-Ordnung vem 14. März 1879  Ges.-S. S. 249! enthält im § 38 nach-
stehende Bestimmungen:

Die Hinterlegungs-Kasse ist nicht verpflichtet:
1. Die Ausloosung oder Kündigung der Werthpapiere zu überwachen;
2. für die Einziehutig neuer Zins- oder Dividendenscheine oder der Beträge sälliger Zins: oder Dividen-

denscheine von Amtswegen zu sorgen.
Diese Bestimmungen sollen indessen wie in den dem Erlaß des Gesctzes vorausgegangenen Vor-

verhandlungen erörtert ist, nur auf das Verhältnis; der Hinterlegungs-Stelle zu den Betheiligten, nicht
auf das Verhältniß der Kasse und der Kassenbeamten zu der die Stelle verwaltendin Behörde sich bezie-
hen und sollen Anordnungen bezüglich der Ueberwachttng der Ausloosung u. s. w. nicht ausgeschlossen sein.
Die demnächst unterm 29. Juli d. J. von dem Herrn Finanzminister zur Hinterlegungs-Ordnung erlassenen
Ausführungsbestimmungen schreiben hierüber im § 27a.. und b. Folgendes vor:
27. Bezüglich des § 38 der Hinterlegitngs-Ordnung gelten bis auf Weiteres folgende Normen:

a« Durch die Kasse hat die Ueberwachung der Ausloosung und Kündigung der Werthpapiere inso-
weit stattzufinden, als hierüber in den Ausloosungs- und Kündigungs-Tabellen des Reichs: und
Staats-Anzeigers Veröffentlichungen erfolgen.

Die Betheiligten sind von der Ausloosnng oder Kündigung der betr. Werthpapiere oder
von der Nothwendigkeit der Beschaffung neuer Zins- und Dividendenscheine behufs der weiteren
Veranlassung zu benachrichtigen

b. Die Einziehung der Valuta für ausgelooste oder gekündigte Werthpapiere oder der Umtausch von
solchen, sowie die Beschaffung neuer Zins- oder Dividendenscheine findet nur statt auf einem für
den einzelnen Fall oder ein für alle Mal gestellten Antrag und auch nur in Ansehung derjenigen
Werthpapiere, bezüglich welcher die Vermittelung dieser Geschäfte nach den bestehenden Vorschriften
den Regierungs-Hauptkassen 2c. überhaupt obliegt.

Die Einlösung fälliger Zins- und Dividendenscheine erfolgt ebenfalls nur auf Antrag
und nur insoweit, als dieselben nach den bestehenden Vorschriften von den Königlichen Kassen an
Zahlungsstatt angenommen oder eingelöst werden müssen.

Vorstehendes wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Königliche Regierung. von Juncker

No« 415] Breslau, den 16. September 1882.
Betrifft die Nachweisungen der zur Zwangsvollstrcekuug überwiesenen Riickstäiide

an Gemeinde: und Schulabgabetn ««
Die diesseitige Circularoerfüguiig vom 4. d. Mts. Pr. I V/VHI 1906 betreffend die Aufstel-

lung der Nachweisungen der zur Zwangsvollstreckung überwiesenen Posten an directen Communalz Kreis-,
Provinzialz Schul-Steuern und Schulgeld bei öfsentlichen.Volksschulen, wird bezüglich der Ausfüllung der
Spalten 5 und 9 dahin modificirt, daß in derselben die Fälle zu zählen sind, in welchen eine Pfändung
von körperlichen Sachen, Forderungen resp. anderen Vermögensrechten thatsächlich derart stattgefunden hat,
daß der bezügliche Steuerrückstatid vollständig zur Beitreibung gelangt ist, sowie ferner die Fälle, in wel-
chen von Seiten der Vollstreckungsbehörde ein Antrag auf gerichtliche Zwangsvollstreckung in das unbe-
wegliche Vermögen angebracht ist.

Als fruchtlos versuchte Pfändungen  Spalte 6! sind diejenigen Fälle zu zählen, in welchen es
Mangels pfändbarer Objecte zur einer Pfändung gar nicht gekommen ist oder der bezügliche Rückstand
nicht vollständig] hat beigetrieben werden können.

KönigL Regierungs-Präsident. von Juncker
Namslau, den 3. October 1882.

Abdruck hiervon theile ich den Magisträten, Guts- und Gemeinde-Vorständen des Kreises zur
Kenntniß und genauen Beachtung bei Aufstellung der bezüglichen Nachweisungen hierdurch mit.

Gleichzeitig mache ich wiederholt darauf aufmerksam, daß die Nachweisungen der zur Zwangsvoll-
streckung überwiesenen Rückstände an Communalz Kreis- und Provinzialsteuerm sowie an Schulsteuern und
Schulgcld für den Monat August er. bis spätestens zum l0. October er., für den Monat Sep-
tember er. bis spätestens zum l0. November er. einweichen sind.

Für die Folge werden  Erinnerungen durchs Kreisblatt nicht mehr erfolgen; zu den bestimmten
Terminen etwa fehlende Nachweisungen müßten vielmehr ohne Weiteres durch Strafboten abgeholt werden.
No« 4161 Namslau, den 27. September 1882.

Betrifft die Anträge auf Ertheilung von Legitimations·- und Gewerbescheinen pro 1883.
Der Zeitpunkt für den Beginn der Aufnahme von Anträgen auf Ertheilung von Legitimations-

und Gewerbescheinen ist bestimmungsmäßig vom Monat October ab festgesetzt. Zur Vermeidung von Wei-
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ternngen mache ich auf meine diesbezüglichen früheren Kreisblatt-Bekanntmachungen hierdurch aufmerksam
und hebe die folgenden wichtigen Punkte derselben zur genauen Beachtung noch besonders hervor:
1.

10. 
11.

No. 4171

Bei Aufnahme von Anträgen auf Ertheilung von Legitimationsscheinen sind die betreffenden Antrag-
steller genau über die Art und Weise ihres Gewerbebetriebes im Umherziehen zu befragen, wozu ge-
hört, daß nach der Größe und dem Werthe des Waarenlagers, der Höhe des Betriebskapitals und der
Benützung von Begleitern und Transportinitteln geforscht wird, sowie ferner eine bestimmte Erklärung
darüber auszunehmen ist, ob die Absicht vorliege, bei dem beabsichtigten Umherziehen auch sogenannte
Wanderlager zu errichten.
Der Antrag auf Ertheilung eines Legitimations- und Gewerbescheines muß stets von dem Hausirer in
eigener Person mit der Erklärung gestellt werden, das; er die Mittel und die Absicht besitzt,
den Schein auch wirklich eiuzulösem
Bei Bescheinigung der persönlichen Qualifieation der Antragsteller ist nicht auf das Hausir-Regulativ
von 1824, sondern auf § 57 der Reiehs-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 Bezug zu nehmen.
Die Legitimationsscheine haben nur bis zum 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres Gültigkeit,
die Benutzung derselben zum ferneren Gewerbebetrieb im Umherziehen darüber hinaus ist strafbar.

. Jeder Hausirer hat seinen Antrag persönlich bei dem Amtsvorsteher oder dessen Stellvertreter
zu stellen, damit Letzterer in die Lage gesetzt werde, sowohl die Qualifieation des Antragstellers als
auch diejenigen Merkmale selbst prüfen zu können, welche zur Abgabe des Gutachtens über den Umfang
des Geschäfts und die Höhe des festzusetzenden Steuersatzes erforderlich sind.
Viele Hausirer beantragen den neuen Legitimations- und Gewerbeschein erst im 2. und 3. Viertel des
Kalenderjahres Es muß dahin gestellt bleiben, ob der Hausirbetrieb bis zur Einlösung des neuen Scheins
ruht, oder aber vom Beginn des neuen Kalenderjahres an auf Grund eines ungültig gewordenen Schei-
nes fortgesetzt wird. Die Polizeibehörden müssen jedenfalls ein wachsames Auge auf solche unbefugte
Hausirer haben.
Der Gewerbeschein-Jnhaber darf nicht andere und in keiner größeren Anzahl, als dieses in seinem
Legitimationsscheine bezeichnet ist, Begleiter, Träger, Wagenführey Treiber u. s. w. mit sich führen.
Uebertretungen sind nach § 149 No. 5 der Reichs-Gewerbeordnung dem betreffenden Amtsanwalt
namhaft zu machen.

. Die Aufnahme der Anträge muß unbedingt in gesonderten Nachweisungen erfolgen und zwar:
a. für Jnländer mit gewöhnlichen Hausir-Artikeln;
b. für Ausländer, die als solche durch Angabe der Slaatsangehörigkeit zu kennzeichnen sind;
c. für Musikmacher, die die Berechtigung zum Betriebe des Gewerbes im Regierungs-Bezirk Bres-

lau gehabt haben;
d. für Musikmacher, die im Umkreise von l5 Kilometern des Wohnorts ihr

wollen; -
e. für Hausirer, die für ihren Gewerbebetrieb mit gewöhnlichen Hausirartikeln Sleuerfreiheit zum

ersten Male erbitten.
Sämmtliche Anträge sind durch meine Vermittelung der Königlichen Regierung, Abtheilung für direkte
Steuern 2c. einzureichen.
Zu diesen Anträgen, welche mittelst kurzen Ueberreichungsberichtes hier vorzulegen sind, ist
das Seite 302 des Krcisblattes pro 1878 abgedruckte Formular zu verwenden, dessen Ko-
lonne 13 sorgfältigst auszufüllen ist.
Die Nachweisungen sind in einfacher Ausfertigung einzureichen.
Nach einer neuerdings ergangenen Verfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten hat, damit fortan jede
Belästigung des Publikums durch die schlechte Beschaffenheit der Drehorgeln und anderer musikalischer
Jnstrumente thunlichst vermieden werde, vor Aufnahme von Anträgen auf Ertheilung von Legitimations:
und Gewerbescheinen zum Drehorgelspielen und zum Musikmachen im Umherziehen die Polizeibehörde
sich von der guten Beschaffenheit der betreffenden Jnstrumente Ueberzeugung zu verschaffen und für
jeden einzelnen Fall eine dahingehende Bescheinigung beizufügen.

Gewerbe ausüben

Namslau, den 3. October 1882.
Vereidet:

der Freigutsbesitzer Reinhold Gottschalk zu Altstadt zum Gemeinde-Vorsteher,
der Bauergutsbesitzer Karl Kühn zu Jakobsdorf zum ersten Schöffen.
No. 4181 Namslau, den 3. October 1882.
Nachweis der im Monat September 1882 aus dem Kreis-Krankenhause entlassenen Personen.

1 
2

3. 
4

. Christian Matzeka, Arbeiter aus Groditz, am 29. Juni er. auf Antrag des KönigL Landrath-Amts aufgenommen,
am 9. September er. entlassen; 73 Verpflegungstage ä. 40 Pfg» zusammen 29 Mark 20 Pfg. Verpflegungskostem

. Wilhelm Knoppig, Arbeiter aus Riemberg, am 12. Juli er. auf Antrag des Dominiums Riemberg aufgenommen,
am 2. September er. entlassen; 53 Verpflegungstage ä 40 Pfg., zusammen 21 Mark 20 Pfg. Verpflegungskosten.
Heinrich Löffler, Knecht aus Wallendorf, am 5. August er. auf Antrag des Dominiums Wallendorf aufgenommen,
am 16. September er. entlassen; 48 Verpflegungstage ä 40 Pfg., zusammen 17 Mark 20 Pfg. Verpflegungskostem

. Karl Herrmanty Arbeiter aus Grambschütz am 10. August er. auf Antrag des Gutsvorst. Grambschütz aufgenommen,
am 17. September er. entlassen; 39 Verpflegungstage a 40 Pfg» zusammen 15 Mark 60 Pfg. Verpflegungskostem
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5. Rosina Ackermann, Auszüglerin aus Michelsdorf, am 14. August er. auf Antrag des Bauergutsbes Golibrzuch
zu Michelsdorf aufgenommen, am 20. September er. gestorben; 38 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen
15 Mark 20 Pfg. Verpflegungskostem

6, Henriette Spallek, Stellenbesitzerfrau aus Polkowitz, am 22. August er. auf Antrag des Stellenbesitzers Gottlieb
sSpallek zu Polkowitz aufgenommen, am 16. September er. entlassen; 26 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen
10 Mark 40 Pfg. Verpflegungskosten.

7. Anna· Czekalla, Magd aus Schwirz, am 24. August er. auf Antrag des Bauergutsbesitzers Albert Kroviorsch zu
Schwtrz aufgenommen, am 9. September er. entlassen; 17 Verpslegungstage a 40 Pfg., zusammmen 6 Mark
80 Pfg. Vervflegungskostew

8. Karl Liebner, Schulknabe aus Lorzendorf, am 28. August er. auf Antrag des Vaters, Stellenbesitzer Franz
Liebner, zu Lorzendorf aufgenommen, am 16. September er. entlassen; 20 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusam-
men 8 Mark Verpflegungskostew

9. Wilhelm Hanisch, Knecht aus Ober-Wilkau, am 30. August er. aus Antrag der Dienstherrschaft, Bauergutsbesitzer
Carl Koschek zu Qber-Wilkau, aufgenommen, am 9. September er. entlassen; 11 Verpflegungstage a 40 Pfg.,
zusammen 4 Mark 40 Pfg. Verpflegungskostem

10. Christiane Damnig, Arbeiterin aus Damnig, am 31. August er. auf Antrag des Dominiums Damnig aufgenommen,
am 21. September er. entlassen; 22 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen 8 Mark 80 Pfg. Verpflegungskostem

11. Johann Paulus, Knecht aus Strehlitz I, am 6. September er. auf Antrag des Amts-Vorstands Noldau aufgenommen,
am 14. September er. entlassen; 9 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen 3 Mark 60 Pfg. Verpflegungskosten.

12. Maria Estermann, Magd aus Groß-Steinersdorf, am 11. September er. auf Antrag des Gemeindevorst. zu Groß-
Steinersdorf aufgenommen, am 21. September er. entlassen; 11 Verpflegungstage a 40 Pfg» zusammen 4 Mark
40 Pfg. Verpflegungskostew

Die hierbei bestimmten Verpflegungskosten sind bis zum 20. d. M. an die Kreis-Kommunalkasse bestimmt
einzureichen, widrigenfalls deren exeeutivische Einziehung erfolgen müßte.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
Dr. n. Heydebrand u. d. Lasa.

B. Nichtamtlicher Theil.

- N a c h r u f !
Am 3. d. Mts. hat ein unerwarteter Tod nach kurzen, aber schmerzvollen

Leiden den

Königlichen Sanitätsrath

Herrn Dr. Alexander Schupke
aus einer reichen und gesegneten Berufsthätigkeit abberufen.

Der Verstorbene hat seit nahezu 5 Jahren dem hiesigen Stadtverordneten-
Collegium als Mitglied angehört und trotz seiner ausgebreiteten ärztlichen Praxis,
deren Wahrnehmung ihm in den weitesten Kreisen ein ehrenvolles Andenken sichert,
auch unseren Kommunalangelegenheiten stets ein reges Interesse bewiesen. Unsere
Verehrung folgt dem Verstorbenen über das Grab hinaus.

Namslau� den 4. October 1882.

Der Magistrat. Die Stadtverordneten-Versammlune.
Katze, Rechts-Anwalt Dr. Landau,

Bürgermeister. Vorsitzender.

Nothwendiger Verkauf.
Folgende dem Gastwirth August Schenke zu Breslau gehörige Grundstücket

das Ackerstück Nr. 51 Kämmerei-Vorwerk Namslau mit einem der Grundsteuer unterliegenden
Flächenraum von 50 Aar und einem Grundsteuer-Reinertrag von 3,54 Mark;

2. das Grundstück Nr. 63 Kämmerei-Vorwerk Namslau mit einem der Grundsteuer unterliegen:
den Flächenraum von 25 Ar, einem Grundsteuer-Reinertrag von 4,11 Mark und einem Ge-
bäudesteuewNutzungswerth von 174 Mark;

3. das Ackerstück Nr. 66 Kämmerei-Vorwerk Namslau mit einem der Grundsteuer unterliegenden
Flächenraum von 91 Ar 40 Quadratmeter und einem Grundsteuer-Reinertrag von 6,84 Mark

sind zur Zwangsversteigerung zum Zwecke der Zwangsvollstreckung gestellt.
Die zu erlegende Bietungseaution beträgt 492 Mark 96 Pfg.
Versteigertcngstertniii steht

am 5. Dezember 1882 Vormittags l0 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gericht im Zimmer Nr. 10 an.

Das Zuschlagsurtel wird im Anschluß an den Versteigerungstermin im gedachten Geschäfts-
zimmer verkündet werden.
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Die Auszüge aus den Steuerrollem Beglaubigte Abschrift der Grundbuchblättey etwaige Ab-
schätzungen und andere die Grundstücke betreffende Nachweisungen, ingleichen besondere Kaufbedin-
gungen, können in unserer Gerichtsschreiberei eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte, der
Eintragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen ha-
ben, werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präklusion, spätestens im Ver-
steigerungstermine und vor Erlaß des» Arisschlußrirtheils anzumelden.

Name-lau, den 21. September 1882. Königb Aiutsgerirlit I1.

Acker- und Wiesen-Verpachtung.
Freitag, den 6. October er» Vormittags �/29 Uhr werden nachstehende Acker- und

Wiesen-Parcellen des KrakarcevKämtnereisVorwerks an Ort und Stelle meistbietend verpachtet werden.
Anfang: Hinter den neuen Scheuneti bei der früheren Stadtziegelei.

Nr. 18, 19, 20  unverpachtet geblieben!
Nr. 104, 105, 106  den Zuschlag versagt!
Nr. 193, 200, 286, 291, 295, 297, �1, 12 Hutungswiesen!  Pächter verstorben!.

Wir bemerken hierbei, daß den Herren Pärhtern aller übrigen Parcelleu der Zuschlag
ertheilt worden ist und das; in niirhster Zeit die Contraete zur Vollziehung gelangen.

Namslau, den 30. September 1882. D e r Ni a g i ft r a t.

Bekanntmaehung
In der Nacht vom 27. zum 28. d. Mts. sind auf der nördlichen und

östliehen Promenade hiesiger Stadt fünf eiserne Bänke und eine Warnungstafel
gewaltsam aus dem Erdboden gerissen und in den Weidefluß geworfen, sowie
im Stadtpark die Flora-Statue besklxädigt worden.

. Wir richten an alle Wohlgesinnten das Ersuchen, uns bei Ermittelung
der Frevler behülflich zu sein und sichern für die Namhaftmachung der Thäter
eine Belohnung von 10 Aiark zu.

Nam"slau, den 28. September 1882.
Die Polizei-Verwaltung. K o t; e.

Der Schmied Gar! Bastisch � Fleisehbeschauer für Lorzendorf wird als sol-
cher hiermit von heute an auch für Profchau bestellt.

Lorzendorf, den 2. October 1882.
Der Amts-Vorstand. Ab. Vorm erk.

Die Landwirth-Wiicterschule zu Neisse
eröffnet am 28. October ihren neuen Lehreursus. Anmeldungen nimmt entgegen der

Director R. Strauch.

Für die

Herbst� und Yintevgoaison
sind bereits sämmtliche Neuheiten eingetroffen, ich erlaube mir dem-
nach mein in allen Artikeln sehr reiehhaltig afsortirtes

Tuch-, Niodewaarew und Leinwand-Lager
einer gütigen Beachtung bestens zu empfehlen.

s. Bielschowsky.
Die RiibemAbnahme in Namslau hat

begonnen. 
Die Direction der Æreuzburger Æuekäerfabrikr
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i gefertigt, D. O. R t U As«
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Rübenhebepflüge,
Rübenladegabelm 6zinkig mit 1!-Griff-
Kartosfelausrodepflügw ·
Häckselmaschinen und Schrotmühlen

h« UNDER! G. Grossmann.

Die Zuckerrüben - Abnahme für Zuckerfabrik
Rosenthal hat begonnen.

Robert Gottschalk.
Mein sehr bedeutendes Lager der neuesten

Damen-Mäntel und Jacken
vom einfachsten bis zum elegantesten Genre erlaube mir einer gütigen
Beachtung bestens zu empfehlen.

s. Bielschowsky.
Aboeme-

Berliner GeYichts-Zeitung.
4. Quartal 1882.

Man« abonnirt bei allen Post-Aemtern Deutsch-
lands, Oesterreichs, der Schweiz 2c. für 2 Mark
50 Pfg. für das Vierteljahr, in Berlin bei allen
Zeitungs-Spediteuren für 2 Mark 40 Pfg. vier-
teljährlich, für 80 Pfg. monatlich einschließlich

des Bringerlohns.

31. Jahrgang.
Die Berliner Gerichts-Zeitung, in Berlin wie im
ganzen übrigen Deutschland vorzugsweis in den
gut situirten Kreisen der Beamten, Gutsbesitzer,
Kaufleute 2c. verbreitet, ist bei ihrer sehr großen
Auflage für Jnserate, deren Preis mit 35 Pfg.
für die 4gespaltene Zeile sehr niedrig gestellt ist,

von ganz bedeutender Wirksamkeit.
Wer sein Recht nicht kennt, hat den Schaden zu tragen! Wer sich vor solchem Schaden an

Ehre und Vermögen bewahren will, abonnire auf die ,,Berliner Gerichts-Zeitung«, die, von den hervor-
ragendsten Berliner Juristen redigirt, bei ihrem niedrigen Abonnementspreis, bei ihrem reichhaltigen belehrenden
und unterhaltenden Jnhalte in keinem deutschen Haushalte fehlen sollte. Die beliebten juristischen Leit-
artikel über Reichs- und Landesgesetzgebung sowie über Rechtsfragen im Gebiete des bürgerlichen und Straf-Rechts,
die für das praktische Leben wichtigsten Entscheiduugen deutscher Gerichtshöfh die Veröffentlichung der
iuteressantesten Prozesse des Jn- und Auslandes, der reichhaltige, allen Abonnenten in schwierigen Rechts-
Fragen kostenfreien Rath ertheilende Brieskasten, das anerkannt höchst gediegene Feuilletom welches stets
die neuesten, besten Romane sowie belehrende und humoristische Artikel unserer ersten Schriftsteller
enthält, führen der Berliner Gerichts - Zeitung unausgesetzt eine große Anzahl neuer Abonnenten zu, so daß
sich dieselbe mit vollstem Rechte zu den gclesensten, verbreitetsten Blättern Deutschlands rechnen darf.
Die ganz eigenartige, höchst pikante politische Rundschau aus der Feder eines der beliebtesten BerlinerPublizisten orientirt die Leser über alle wichtigen politischen Ereignisse. 

abrik
RUUdc PhUsphUrpillcW Piauosoe-F50  =��- 43,00 iUcL  Smba�age, Ukit Danjpsbetrieb

5 � Postpa et = 6,oo incl. Enveloppe, «  i s.-
von anerkannt vorzüglicher Wirkung, empfiehlt A· Sphlltz sc Conlp�

m Bneg, Schloßplatz No. 9,zur Vertilgung der Feldmäuse, Hamster 2c.

F� A« WMIFISIJ Yksthsksrs empfiehlt Flügel und Pianinos,
VUUVUVUS  bestes Fabrikat, leistet mehrjährige Garantie und

900 Niark werden auf ein ländliches Grund- gewährt RatenzahkYngens EbeUfv werdet! Reda-
stück zur ersten Hypothek bald zu leihen gesucht» raturen und Stimmungen von Instrumenten
Nähere Auskunft ertheilt PWIUPI bespkgks

Wilhelm Reichelt, deutsche Vorstadt.  Nebst Beilage.!


